
Bericht über die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Edermünde  
 
am 30. April 2021 in der Bilsteinhalle in Edermünde-Besse 
 
Anwesend: 1.  Ute Becker-Bräutigam 
 2.  Klaus Dickel (bis TOP 11) 
 3.  Thomas Friebe-Grasmäder (bis TOP 11) 
 4.  Bianca Hilgenberg 
 5.  Anita Klitsch 
 6.  Marcel Klitsch 
 7.  Nadine Kramer (bis TOP 11) 
 8.  Norbert Mann 
 9.  Jutta Marburg 
 10.  Heiko Petersen 
 11.  Günter Rudolph 
 12.  Jule Schminke-Sommerlade 
 13.  Armin Wicke 
 14.  Jan Kurzenknabe (bis TOP 11) 
 15.  Sabrina Kurzenknabe 
 16.  Ruth Pfannstiel (bis TOP 11) 
 17.  Jörg Schnitzerling 
 18.  Andreas Uloth 
 19.  Tobias Wicke 
 20.  Tristan Brede 
 21.  Dr. Claudia Küneweg 
 22.  Stefanie Pies 
 23.  Oliver Steyer 
 24.  Henry Valentin 
 25.  Lars Werner 
 26.  Karsten Ackermann 
 27.  Anja Nau 
 28.  Thorsten Nau 
 29.  Marc Schmidt 
 30.  Martin Reiß (bis TOP 11) 
 31.  Mark Valentin 
   
Vom Gemeindevor- 1.  Bürgermeister Petrich 
stand anwesend: 2.  Ruth Pfannstiel (ab TOP 12) 
 3.  Klaus Dickel (ab TOP 12) 
 4.  Thomas Friebe-Grasmäder (ab TOP 12) 
 5.  Nadine Kramer  (ab TOP 12) 
 6.  Reiner Mielke (ab TOP 12) 
 7.  Geesa Theessen (ab TOP 12) 
 8.  Jan Kurzenknabe (ab TOP 12) 
 9.  Jörg Klinkenberg (ab TOP 12) 
 10.  Marcus Priebe (ab TOP 12) 
 11.  Gerhard Rohm  (ab TOP 12) 
 12.  Martin Reiß (ab TOP 12) 
   
Schriftführer:  Harald Blum  
   
außerdem anwesend:   Christina Hammer-Weigt Leiterin der Finanzabteilung 
  Vivien Hochapfel  Auszubildende 
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Punkt 1: 
Eröffnung der Sitzung durch Bürgermeister Thomas Petrich  
 
Bürgermeister Thomas Petrich eröffnet die konstituierende Sitzung mit einer kurzen Rede 
und stellt die ordnungsgemäß erfolgte Einladung der Gemeindevertretung gemäß § 53 HGO 
erfolgt ohne Einwände fest.  
 
Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen Oliver Steyer beantragt die Erweiterung der 
Tagesordnung um einen Antrag seiner Fraktion zur Energie-Charta Nordhessen und zur 
Nachhaltigkeitsstrategie der Klima Kommunen Hessen. Mit 19 Nein-Stimmen und 12 Ja-
Stimmen wird die Erweiterung der Tagesordnung abgelehnt. Der Antrag ist auf die Tages-
ordnung der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung zu nehmen. 
 

Punkt 2: 
Feststellung des an Jahren ältesten Mitglieds der Gemeindevertretung 
als Altersvorsitzende/r 
 
Bürgermeister Thomas Petrich stellt ohne Widerspruch fest, dass Herr Klaus Dickel, geb. am 
22.02.1950, ältestes Mitglied der Gemeindevertretung ist. Gemäß § 52 Abs. 1 HGO über-
nimmt Herr Klaus Dickel bis zur Wahl der/des Vorsitzenden der Gemeindevertretung den 
Vorsitz. 
 

Punkt 3: 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Altersvorsitzender Klaus Dickel stellt fest, dass von 31 Gemeindevertretern 31 anwesend 
sind und die Gemeindevertretung somit beschlussfähig ist. 
 
 

Punkt 4: 
Wahl des/der Vorsitzenden der Gemeindevertretung  
 
Altersvorsitzender Klaus Dickel bittet die Fraktionen, Wahlhelfer für die nachfolgenden Wah-
len zu benennen.  
 
Die SPD-Fraktion benennt Gemeindevertreter Marcel Klitsch 
Die CDU-Fraktion benennt Gemeindevertreter Andreas Uloth 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen benennt Gemeindevertreter Henry Valentin 
Die FWG-Fraktion benennt Gemeindevertreter Thorsten Nau 
Die Bürgerliste Edermünde benennt Gemeindevertreter  Martin Reiß 
 
Auf Nachfrage des Altersvorsitzenden werden diese Wahlhelfer auch alle Wahlen der Ta-
gesordnung begleiten.  
 
Herr Klaus Dickel berichtet, dass folgende Wahlvorschläge vorliegen:  
 

SPD/CDU 
gemeinsamer Wahlvorschlag 

Armin Wicke 

FWG-Fraktion Marc Schmidt 

 
Auf seine Nachfrage ergehen keine weiteren Wahlvorschläge.  
 
Herr Klaus Dickel führt aus, dass bei Wahlen, die nach Stimmenmehrheit vorzunehmen sind, 
wenn niemand widerspricht, durch Zuruf oder Handaufheben gem. § 55 Abs. 3 HGO abge-
stimmt werden kann.  
 
Gemeindevertreter Oliver Steyer beantragt, die Wahl geheim mit Stimmzettel durchzuführen. 
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Nach Abschluss der geheim mit Stimmzettel durchgeführten Wahl trifft der Vorsitzende als 
Wahlleiter folgenden Feststellungen: 
 
Abgegebene Stimmen: 31 
davon gültig:   31 
 
Auf den gemeinsamen Wahlvorschlag der  
Fraktionen SPD und CDU  entfallen  19 Stimmen 
Auf den Wahlvorschlag der FWG-Fraktion entfallen  10 Stimmen 
   1 Nein-Stimme 
   1 Stimmenthaltung 
 
Herr Altersvorsitzender Klaus Dickel stellt fest, dass auf der Grundlage dieses Wahlergeb-
nisses Herr Armin Wicke erneut zum Vorsitzenden der Gemeindevertretung gewählt ist.  
 
Auf Befragen erklärt Herr Armin Wicke, dass er die Wahl annimmt und dankt für das erneut 
ausgesprochene Vertrauen.  
 
Herr Altersvorsitzender Klaus Dickel übergibt Herrn Armin Wicke die Sitzungsleitung. 
 

Punkt 5: 
Wahl der Stellvertreter/innen des/der Vorsitzenden der Gemeindevertre-
tung 
 
Der Vorsitzende Armin Wicke führt aus, dass nach den Festlegungen der Hauptsatzung zwei 
Stellvertreter/innen zu wählen sind. Es handelt sich hier um mehrere gleichartige, unbesolde-
te Stellen, die gemäß § 55 Abs. 1 HGO in einem Wahlgang nach den Grundsätzen der Ver-
hältniswahl zu besetzen sind. Nach § 55 Abs. 3 HGO wird schriftlich und geheim aufgrund 
von Wahlvorschlägen aus der Mitte der Gemeindevertretung gewählt.  
 
Er berichtet, dass folgende Wahlvorschläge vorliegen:  
 

SPD/CDU 
gemeinsamer Wahlvorschlag 

Jörg Schnitzerling 

Bündnis 90/Die Grünen Lars Werner 
Oliver Steyer 
Stefanie Pies 

FWG-Fraktion Karsten Ackermann 

 
Auf Nachfrage ergehen keine weiteren Wahlvorschläge. 
 
Die Wahlhandlung nach § 55 Abs. 1 HGO wird durchgeführt.  
 
Nach Abschluss der geheim mit Stimmzettel durchgeführten Wahl trifft der Vorsitzende als 
Wahlleiter folgenden Feststellungen: 
 
Abgegebene Stimmen: 31 
davon gültig:   31 
 
Auf den gemeinsamen Wahlvorschlag der  
Fraktionen SPD und CDU entfallen      19 Stimmen 
Auf den Wahlvorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen entfallen  12 Stimmen 
Auf den Wahlvorschlag der FWG-Fraktion entfallen    0 Stimmen 
 
Herr Vorsitzender Armin Wicke stellt fest, dass auf der Grundlage dieses Ergebnisses die 
Gemeindevertreter Jörg Schnitzerling und Lars Werner zu stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt sind.  
 
Die Gewählten erklären die Annahme der Wahl. 
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Punkt 6: 
Festlegung der Reihenfolge der Vertretung der/des Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung  
 
Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Armin Wicke schlägt auf der Grundlage des Wahl-
ergebnisses vor, Herrn Gemeindevertreter Jörg Schnitzerling zum 1. Stellvertreter zu benen-
nen. Weitere Vorschläge ergehen nicht.  
 
Die Gemeindevertretung bestimmt Herrn Gemeindevertreter Jörg Schnitzerling zum 1. stell-
vertretenden Vorsitzenden der Gemeindevertretung.  
 
Abstimmungsergebnis: 31 Ja-Stimmen  
 
Gemeindevertreter Lars Werner ist damit 2. stellvertretender Vorsitzender der Gemeindever-
tretung.  
 

Punkt 7: 
Wahl  
a) der Schriftführerin bzw. des Schriftführers 
b) der Stellvertreter/innen der Schriftführerin/des Schriftführers  
 
Zu a:  
 
Der Vorsitzende Armin Wicke berichtet, dass folgende Wahlvorschläge  
vorliegen:  
 

SPD/CDU 
gemeinsamer Wahlvorschlag 

Harald Blum  

Bürgerliste Edermünde Christina Hammer-Weigt   

 
Auf Nachfrage ergehen keine weiteren Wahlvorschläge. 
 
Der Vorsitzende Armin Wicke berichtet weiterhin, dass Frau Christina Hammer-Weigt, ihre 
Wahl zur Schriftführerin mit Schreiben vom 29.04.2021 ablehnt.  

Es liegt daher nur ein Wahlvorschlag vor.  
 
Der Vorsitzende Armin Wicke schlägt vor, durch Handaufheben abzustimmen. Gegen dieses 
Verfahren werden keine Widersprüche erhoben.  
 
Harald Blum verlässt den Sitzungssaal und nimmt nach erfolgter Abstimmung seinen Platz 
wieder ein.  
 
Abstimmung über den Wahlvorschlag:  31 Ja-Stimmen. 
 
Herr Vorsitzender Wicke stellt fest, dass auf der Grundlage dieses Ergebnisses der Herr Ha-
rald Blum zum Schriftführer gewählt wurde. Der Gewählte erklärt die Annahme der Wahl. 
 
Zu b: 
 
Der Vorsitzende Armin Wicke berichtet, dass folgende Wahlvorschläge  
vorliegen:  
 

SPD/CDU 
gemeinsamer Wahlvorschlag 

Christina Hammer-Weigt  
Claus Mattersberger 
Dieter Mander  

Bürgerliste Edermünde Claus Mattersberger 

 
Auf Nachfrage ergehen keine weiteren Wahlvorschläge. 
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Der Vorsitzende Armin Wicke schlägt vor, einen einheitlichen Wahlvorschlag zu bilden, da 
der Kandidat Claus Mattersberger in beiden Wahlvorschlägen vorgesehen ist.  
 
Der Fraktionsvorsitzende der Bürgerliste Edermünde Mark Valentin zieht den Wahlvorschlag 
seiner Fraktion zurück.  

Es liegt daher nur ein Wahlvorschlag vor.  
 
Der Vorsitzende Armin Wicke schlägt vor, durch Handaufheben abzustimmen. Gegen dieses 
Verfahren werden keine Widersprüche erhoben.  
 
Abstimmung über den Wahlvorschlag:  31 Ja-Stimmen. 
 
Herr Vorsitzender Wicke stellt fest, dass auf der Grundlage dieses Ergebnisses Frau Christi-
na Hammer-Weigt sowie die Herren Claus Mattersberger und Dieter Mander zu stellvertre-
tenden Schriftführern der Gemeindevertretung gewählt wurden. Frau Christina Hammer-
Weigt erklärt die Annahme der Wahl. Die Herren Claus Mattersberger und Dieter Mander 
haben die Annahme der Wahl bereits schriftlich erklärt.  
 

Punkt 8: 
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zur Gemeindevertretung so-
wie über eventuelle Einsprüche nach § 25 Kommunalwahlgesetz (KWG) 
 
Harald Blum trägt den Bericht der stellv. Gemeindewahlleiterin Maike Grauer vor. Demnach 
hat der Gemeindewahlausschuss das endgültige Wahlergebnis der Kommunalwahl vom 
14.03.2021 in seiner Sitzung am 19.03.2021 festgestellt. Die Feststellung des endgültigen 
Wahlergebnisses durch den Gemeindewahlausschuss wurde am 24.05.2021 im Chattengau-
Kurier und auf der Homepage der Gemeinde Edermünde öffentlich bekanntgemacht.  
 
Bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist sind keine Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl 
erhoben worden. Die Einsetzung eines Wahlprüfungsausschusses kann daher entfallen. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Gültigkeit der Gemeindewahl vom 14.03.2021. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

Punkt 9: 
Beschluss über die 
a) Bildung von Ausschüssen nach § 62 Hess. Gemeindeordnung (HGO) 
b) Zahl der Ausschussmitglieder 
c) Zusammensetzung der Ausschüsse nach § 62 Abs. 2 HGO im Benen-

nungsverfahren oder Wahl der Ausschussmitglieder 

 
Zu a: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, folgende Ausschüsse einzurichten:  
 
- Haupt- und Finanzausschuss  
- Ausschuss für Bau- und Umweltfragen  
- Ausschuss für Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales  
- Ausschuss zur Begleitung der Kindergarten-Neubauten 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Zu b: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, die gebildeten Ausschüsse mit je 11 Mitgliedern zu be-
setzen.  



 
 

- 6 - 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Zu c: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, die Zusammensetzung der Ausschüsse nach § 62 Abs. 
2 HGO im Benennungsverfahren durchzuführen.  
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Herr Vorsitzender Armin Wicke führt aus, dass sich gem. § 22 Abs. 3 und 4 KWG nach dem 
Verfahren Hare-Niemeyer folgende Sitzverteilung ergibt:  
 
Haupt- und Finanzausschuss 
SPD  5 Sitze  
CDU 2 Sitze 
Bündnis 90/Die Grünen 2 Sitze  
FWG  1 Sitz 
Bürgerliste Edermünde 1 Sitz  
 
Ausschuss für Bau- und Umweltfragen  
SPD  5 Sitze  
CDU 2 Sitze 
Bündnis 90/Die Grünen 2 Sitze  
FWG  1 Sitz 
Bürgerliste Edermünde 1 Sitz  
 
Ausschuss für Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales  
SPD  5 Sitze  
CDU 2 Sitze 
Bündnis 90/Die Grünen 2 Sitze  
FWG  1 Sitz 
Bürgerliste Edermünde 1 Sitz  
 
Ausschuss zur Begleitung der Kindergarten-Neubauten  
SPD  5 Sitze  
CDU 2 Sitze 
Bündnis 90/Die Grünen 2 Sitze  
FWG  1 Sitz 
Bürgerliste Edermünde 1 Sitz  
 
Herr Vorsitzender Armin Wicke bittet die Fraktionen, die Namen ihrer Ausschuss-Mitglieder 
für die konstituierende Sitzung der Ausschüsse schriftlich zu benennen, falls dies noch nicht 
geschehen ist.  
 

Punkt 10: 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und CDU:  
„Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der Ausschüsse 
der Gemeinde Edermünde 
§ 6 Bildung von Fraktionen 
§ 6 Abs.1 erhält folgende Fassung: 
Gemeindevertreter können sich zu einer Fraktion zusammenschließen. 
Eine Fraktion kann Gemeindevertreter, die keiner Fraktion angehören, als Hospitanten auf-
nehmen. Eine Fraktion muss aus mindestens zwei Gemeindevertretern bestehen. 
§ 6 Abs. 2 ist zu streichen. 
§ 6 Abs. 3 wird Absatz 2. 
§ 9a Ältestenrat 
§ 9a Abs. 1. 
Der Ältestenrat besteht aus 9 Mitgliedern.  
§ 9a Abs. 2 
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Der Ältestenrat unterstützt den/die Vorsitzende/n bei der Vorbereitung der Sitzungen und der 
Führung der Geschäfte. Er soll insbesondere den zeitlichen und organisatorischen Ablauf 
der Sitzungen vorbereiten. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 
§ 9a Abs. 3. 
Der Ältestenrat kann jederzeit durch den/die Vorsitzende der Gemeindevertretung einberufen 
werden. Während einer Sitzung der Gemeindevertretung auch mündlich ohne Einhaltung ei-
ner Ladungsfrist. Dies gilt auch auf Antrag einer Fraktion. 
§ 9a Abs.4. 
Die im Ältestenrat vereinbarten Redezeiten für die Behandlung der in der Gemeindevertre-
tung anstehenden Tagesordnungspunkte sowie der vereinbarte Zeitpunkt für die Beendigung 
der Sitzung der Gemeindevertretung sind verbindlich. Sie berechtigen die/den Vorsitzenden 
der Gemeindevertretung, bereits erteilte Wortmeldungen bei Zeitüberschreitungen nach vor-
heriger Ankündigung zu entziehen bzw. beantragte Wortmeldungen nicht mehr zu erteilen. 
§ 15 Anträge 
§15 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
Anträge müssen begründet sein und eine klare für die Verwaltung ausführbare Anweisung 
enthalten. Beschlussvorlage und Begründung sind voneinander zu trennen. 
§15 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
Verspätet eingegangene Anträge sind auf die Tagesordnung der folgenden Sitzung zu neh-
men. 
§23 Anfragen erhält folgende Fassung: 
§ 23 Abs. 1 
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter sowie Fraktionen können Anfragen stellen. 
§ 23 Abs. 2. 
Anfragen sind schriftlich entsprechend der Frist in § 15 Abs. 3 der Geschäftsordnung bei 
der/dem Vorsitzenden einzureichen. 
§ 23 Abs. 3. 
Die Antworten werden schriftlich zu Beginn einer Sitzung vorgelegt. Eine Aussprache erfolgt 
nicht. Zwei Zusatzfragen können zu dem betreffenden Gegenstand vom Antragsteller gestellt 
werden.“ 
 
SPD-Fraktionsvorsitzender Günter Rudolph begründet den Antrag wie folgt:  
Die Geschäftsordnung wird an rechtliche Veränderungen angepasst und beinhaltet Klarstel-
lungen. Der Ältestenrat soll als Ausschuss eingerichtet werden, in dem alle Fraktionen ver-
treten sein sollen.  
 
Gemeindevertreter Lars Werner führt aus, dass bezüglich einiger Positionen Informations- 
und Redebedarf bestehe. Insbesondere die Zusammensetzung des Ältestenrats solle so ge-
staltet sein, dass jeder Fraktion mindestens 1 Sitz erhält. Er beantragt daher die Verweisung 
in den Haupt- und Finanzausschuss.  
 
Abstimmungsergebnis über den Verweisungsantrag:  12 Ja-Stimmen  
 19 Nein-Stimmen  
 
Abstimmung über den gemeinsamen Antrag  19 Ja-Stimmen  
der Fraktionen SPD und CDU 11 Nein-Stimmen  
   1Stimmenthaltung  
 

Punkt 11: 
Wahl, Einführung, Verpflichtung, Ernennung und Vereidigung  
der ehrenamtlichen Beigeordneten  
 

Herr Vorsitzender Armin Wicke stellt fest, dass es sich um mehrere gleichartige, unbesoldete 
Stellen handelt, die gemäß § 55 Abs. 1 HGO in einem Wahlgang nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl zu besetzen sind. Nach § 55 Abs. 3 HGO wird schriftlich und geheim auf-
grund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der Gemeindevertretung gewählt.  
 

Der Vorsitzende Armin Wicke berichtet, dass folgende Wahlvorschläge  
vorliegen:  
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SPD/CDU 
gemeinsamer Wahlvorschlag 

Ruth Pfannstiel 
Klaus Dickel 
Nadine Kramer 
Thomas Friebe-Grasmäder 
Reiner Mielke 
Jan Kurzenknabe  
Geesa Theessen 
Petra Witt-Degenhardt 
Anita Klitsch 
Jörg Schnitzerling 
Jörg Frey 
Siegfried Güldner 
Alexander Schmitt 
Benjamin Vogt 
Moritz Schumacher 
Johanna Danzglock 
Helmut Meißner 
Stefan Meyer 
Jens Rausch 
Sabine Pellegrini-Henkel 
Martina Schmoll 
Jörg Schmidt 
Alexander Krug 
Rebekka Hildebrand 

Bündnis 90/Die Grünen  Marcus Priebe  
Jörg Klinkenberg  
Lars Werner 
Hartmut Schäfer  
Raphael Felkl 
Sonja Eisenacher  
Oliver Steyer  
Arne Gerhardy 

FWG Gerhard Rohm  
Horst Gajowski 

Bürgerliste Edermünde Martin Reiß 
Tanja Kibbhen 
Bernd Benthin 

 
Nach Abschluss der geheimen, mit Stimmzetteln durchgeführten Wahl, trifft der Vorsitzende 
als Wahlleiter folgende Feststellung: 
 
Abgegebene Stimmen: 31 
Gültige Stimmen:  31 
 
Auf den gemeinsamen Wahlvorschlag der  
Fraktionen SPD und CDU Fraktion entfallen  19 Stimmen. 
Auf den Wahlvorschlag der Fraktion Bündnis/Die Grünen entfallen 6 Stimmen. 
Auf den Wahlvorschlag der FWG-Fraktion entfallen 4 Stimmen. 
Auf den Wahlvorschlag der Bürgerliste Edermünde entfallen 2 Stimmen. 
 
Herr Vorsitzender Armin Wicke stellt fest, dass auf der Grundlage der vorliegenden Wahlvor-
schläge, die nachfolgend genannten Bewerber/-innen zu Beigeordneten der Gemeinde  
Edermünde gewählt sind: 
 

Ruth Pfannstiel CDU 

Klaus Dickel SPD 

Nadine Kramer SPD 

Thomas Friebe-Grasmäder SPD 

Reiner Mielke SPD 

Jan Kurzenknabe  CDU 
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Geesa Theessen SPD 

Jörg Klinkenberg Bündnis 90/Die Grünen 

Marcus Priebe Bündnis 90/Die Grünen 

Gerhard Rohm FWG 

Martin Reiß Bürgerliste Edermünde 

 
Herr Vorsitzender Armin Wicke stellt weiterhin fest, dass gemäß § 55 Abs. 1 HGO Erste/r 
Beigeordnete/r die/der erste Bewerber/in desjenigen Wahlvorschlages ist, der die meisten 
Stimmen erhalten hat. 
 
Herr Vorsitzender Wicke gibt bekannt, dass die erste Bewerberin des gemeinsamen Wahl-
vorschlages der Fraktionen SPD und CDU Frau Ruth Pfannstiel ist und somit zur Ersten Bei-
geordneten der Gemeinde Edermünde gewählt wurde. 
 
Die anwesenden Gewählten erklären die Annahme der Wahl. 
 
Herr Vorsitzender Armin Wicke führt die gewählten Beigeordneten gemäß § 46 Abs. 1 HGO 
in ihr Amt ein, verpflichtet sie durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufga-
ben und vereidigt sie gemäß § 72 des Hess. Beamtengesetzes. Über die Ableistung des 
Diensteides wurde eine Niederschrift gefertigt und von den Vereidigten unterzeichnet.  
 
Bürgermeister Thomas Petrich händigt den Gewählten die Ernennungsurkunden aus.  
 

Punkt 12: 
Unterrichtungen 

 
Bürgermeister Thomas Petrich berichtet über nachfolgende Angelegenheiten: 
 
 Erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und Haushaltssatzung 2021 

Mit Schreiben vom 07.04.2021 teilt die Kommunalaufsicht des Landrates des Schwalm-
Eder-Kreises mit, dass die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Ersten Nachtrags-
haushaltssatzung 2020 erteilt wurde, die Erste Nachtragshaushaltssatzung 2020 mit auf-
sichtsbehördlicher Genehmigung und die Haushaltssatzung 2021 bekannt gemacht wer-
den kann. Die Aufsicht merkt an, dass die Genehmigung der Ersten Nachtragshaushalts-
satzung 2020 und die Freigabe der Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021 auf-
grund der Abweichung von § 112 Abs. 6 HGO durch das HMdIuS für die Haushaltsge-
nehmigungsverfahren 2020 und 2021 erteilt wurde. Die Gemeindevertretung ist daher 
zeitnah über die vorläufigen Ergebnisse der Jahresrechnungen 2019 und 2020 zu unter-
richten.  
 

 Corona-Testzentrum 
Nach der in der Begründung nachvollziehbaren Absage sämtlicher Edermünder Ärzte und 
Apotheken und mangels einer örtlichen Gliederung einer Hilfsorganisation hat sich erfreu-
licher Weise der SC Edermünde bereit erklärt, in Edermünde ein Corona-Testzentrum zu 
betreiben. Das Vorhaben wird dankenswerter Weise inzwischen von weiteren Vereinen, z. 
B. dem TSV Besse und der KGH Holzhausen, unterstützt. Die Eder-Apotheke in Grifte 
kümmert sich um die Materialbeschaffung, die Praxis Dr. Weiss und Pudack hat die Schu-
lung des Personals zugesagt, die am kommenden Montagabend stattfinden soll. Der Be-
trieb soll in der kommenden Woche aufgenommen werden.  

 
Edermünde, 03.05.2021 


